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1 Planungsrechtliche Voraussetzungen

1 1 Planungsanlass

Die Gemeinde hlurlach plant zur Deckung des örtlichen Bedarfs an Wohnbauflä-

chen die Ausweisung eines Wohngebietes am Südostrand des Ortes im An-

schluss an bestehende Wohnbaugebiete im Norden und Westen. Parallel wird

die Aufstellung des Bebauungsplanes "Keltenfeld" durchgeführt. Ein Teil des ge-

planten Bebauungsplangebietes liegt außerhalb des im rechtskräftigen Flächen-

nutzungsplan (09. 12. 2003) dargestellten Bereiches für Wohngebiete. Der Flä-

chennutzungsplan soll deshalb in diesem Bereich durch die 7. Änderung im Pa-

rallelverfahren angepasst werden. Das geplante Wohngebiet schließt die beste-

hende Lücke am Ortsrand zwischen der Angerstraße im Norden und der Verlän-

gerung der Viehweide im Süden.

Abbildung 1: Ubersichtslageplan ohne Maßstab, (Auszug aus dem BayernViewer

der Bayerischen Vermessungsverwaltung)
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Der Gemeinderat Hurlach hat in der Sitzung vom 15. 03. 2011 den Beschluss ge-

fasst, den Flächennutzungsplan für diesen Bereich zu ändern und parallel das

Bebauungsplanverfahren eingeleitet. In beiden Verfahren ist eine strategische

Umweltprüfung durchzuführen. Nach § 2a BauGB ist im Rahmen der Bauleitpla-
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nung der Begründung der Flächennutzungsplanänderung ein eigenständiger

Umweltbericht beizufügen. Der Umweltbericht basiert im Wesentlichen auf dem

genaueren Kenntnisstand der zu berücksichtigenden Umweltbelange, die aus

dem parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanverfahren vorliegen.

1.2 Standortentscheidung

Innerhalb des Ortes stehen derzeit Wohnbauflächen in der benötigten Anzahl

nicht zur Verfügung. Der bestehende Flächennutzungsplan weist die weitere

Entwicklung von Wohnbauflächen im Süden und Osten des Ortes aus. Aufgrund

der spürbaren Lärmbelastung der neuen B 17 im Osten des Gemeindegebietes

wird die weitere Entwicklung von Wohnbauflächen vor allem in Richtung Süden

bevorzugt.

Zur Untersuchung innerörtlichen Baupotentials (Baulandreserven, Nachverdich-

tung, Brachflächen) wurde von der Gemeinde hlurlach eine Studie in Auftrag ge-

geben. Das Problem das sich für die Gemeinde jedoch ergibt, ist die fehlende

Flächenverfügbarkeit. Auf der anderen Seite ist der Landsberger Raum ein pros-

perierenderWirtschaftsraum mit starken Zuzügen. Zudem ist die Gemeinde eine

der jüngsten in Bayern, so dass sogar in den letzten Jahren in hlurlach ein natür-

liches Bevölkerungswachstum stattfand. Die Nachfrage nach Bauland ist dem-

entsprechend in Hurlach ungebrochen hoch.

Das geplante Bebauungsplangebiet "Keltenfeld" fügt sich in die vorhandene an-

grenzende Bebauung ein und nimmt die bestehenden Erschließungswege auf

(siehe nachfolgende Abbildung). Der dafür erforderliche Änderungsbereich im

Osten stellt damit eine städtebaulich sinnvolle Erweiterung von Wohnbauflächen

an dieser Stelle dar.
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Abbildung 2: Lage und Erschließungssituation, ohne Maßstab
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Rote Umgrenzung: geplanter Änderungsbereich 7. FNP-Änderung
Schwarze Umgrenzung: geplanter Geltungsbereich BP "Keltenfeld"

Aus diesen Gründen stehen derzeit keine sinnvollen Alternativstandorte im Ge-

meindegebiet zur Verfügung.

1.3 Übergeordnete Planungen

Re ional lan München/ Landesentwicklun s ro ramm Ba ern

Laut Regionalplan soll auf die Ausweisung und Bereitstellung von ausreichen-

dem Wohnbauland und auf eine bedarfsgerechte jährliche Bereitstellung von

Wohnraum hingewirkt werden (G 5. 1. 1).

Zur Versorgung der ortsansässigen Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

sollen verstärkt Einheimischenmodelle angewendet werden (G 5. 1.3).

Damit erfüllt die Bauleitplanung die Vorgaben des Regionalplanes, da die Vor-

aussetzungen geschaffen werden, die einheimische Bevölkerung angemessen

mit Wohnraum zu versorgen und damit die Wohnungsversorgung in Teilberei-

chen der Region zu verbessern. Die Möglichkeit, für die ansässige Bevölkerung
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auch vorrangig die Bereitstellung von Bauland zu gewährleisten, liegt in der An-

wendung von Einheimischenmodellen.

Weiter soll darauf hingewirkt werden, dass in den Wohnsiedlungsgebieten aus-

gewogene und integrationsfähige Sozialstrukturen entstehen oder erhalten blei-

ben (G 5. 1.4). Dieser Grundsatz wird durch die Darstellung eines Kinderspielplat-

zes innerhalb des Bebauungsplangebietes ebenfalls berücksichtigt.

Das Landesentwicklungsprogramm macht für das Plangebiet neben den üblichen

allgemeinen fachlichen Vorgaben keine weiteren speziellen Aussagen. Die ge-

wachsene Siedlungsstruktur soll erhalten und unter Wahrung der natürlichen Le-

bensgrundlagen entsprechend den Bedürfnissen von Bevölkerung und Wirtschaft

nachhaltig weiterentwickelt werden. Dabei soll die bayerische Kulturlandschaft

bewahrt und die Baukultur gefördert werden. Auf das charakteristische Orts- und

Landschaftsbild soll geachtet werden (LEP 2003 B VI 1). Gemäß LEP B VI 1.1

(Z) sollen zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden vorran-

gig die vorhandenen Potentiale (Baulandreserven, Nachverdichtung, Brachflä-

chen und leerstehende Bausubstanz) in den Siedlungsgebieten genutzt und flä-

chensparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet werden.

Lage und Größe des Anderungsbereiches

Der Änderungsbereich liegt in der Gemarkung der Gemeinde Hurlach, Landkreis

Landsberg am Lech, Regierungsbezirk Oberbayern.

Die Gemeinde hlurlach gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Igling.

Der Änderungsbereich umfasst mit einer Fläche von ca. 0, 98 ha, folgende Flur-

nummern: 187*, 188/2*, 193*, 199/1*, 201/2* und 204/2* (*-Teilflächen) und

grenzt damit an bestehende Wohnbauflächen im Westen (Mitterfeld) und Norden

(Angerstraße) an. Im Osten und Süden wird das geplante Wohngebiet von land-

wirtschaftlichen Flächen umgrenzt. Der bestehende Wirtschaftsweg bleibt gemäß

der Ausweisung des parallelen Bebauungsplanverfahrens an das geplante

Wohngebiet angebunden.

Die räumliche Lage und Ausdehnung der gegenständlichen Flächennutzungs-

planänderung ist in Abbildung 1 und Abbildung 2 dargestellt.
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Derzeitige Darstellung im Flächennutzungsplan sowie derzeiti-
ge Nutzung

Der rechtskräftige Flächennutzugsplan weist den östlichen Teil der oben genann-
ten Grundstücke des Änderungsbereiches derzeit als Fläche für die Landwirt-

schaft aus. Der westliche Teil der Grundstücke, als auch das Gebiet im Norden

werden bereits als Wohngebietsflächen im Flächennutzungsplan dargestellt und

sind bis auf den Bereich des parallelen Bebauungsplangebietes "Keltenfeld" fast

vollständig bebaut. Die derzeitige Abgrenzung von Wohnbauflächen im Plange-

biet teilt bestehende Grundstücke. Der geplante Änderungsbereich ist deshalb

auch als Arrondierung im Sinne der Einbeziehung bebauungsnaher Flächen zu
verstehen.

Ein Grundstück weiter in Richtung Süden wird eine Ortsrandeingrünung im Flä-

chennutzungsplan der Gemeinde Hurlach ausgewiesen. Entlang von Wirtschaft-

wegen ist der Aufbau von Grünstrukturen dargestellt.

Der Änderungsbereich ist weitgehend ebenflächig und weist keine Gehölzbe-
stände auf.

Auflagen, Planungen oder Altlastenverdachtsflächen innerhalb des Änderungs-

bereiches, sind nicht bekannt. Auf die Möglichkeit des Auftretens von Boden-

denkmälern wird hingewiesen (siehe Kap. 1. 2 des beigefügten Umweltberichtes).

Änderungsdarstellungen

Für den Änderungsbereich werden folgende Flächen dargestellt:

. W , Wohnbauflächengebiet nach § 1 BauNVO (ca. 0, 89 ha)

Darstellung von Wohnbauflächen. Im Zuge des parallel in Aufstellung be-

findlichen Bebauungsplanes "Keltenfeld ist die Entwicklung des Gebietes

als Allgemeines Wohngebiet im Sinne des § 4 BauNVO ausgewiesen.

. Grünflächen nach § 5 BauGB (ca. 0,09 ha)

Die Darstellung der Grünfläche erfolgt zur Sicherstellung der Randeingrü-

nung des geplanten Wohngebietes im Osten. Diese Fläche könnte, sofern
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es sich um öffentliche Grünflächen handelt auch als Ausgleichsmaßnahme

für die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft herangezogen

werden.

Der naturschutzfachliche Ausgleich wird im parallelen Bebauungsplanver-

fahren "Keltenfeld" konkret behandelt.

Weiter südlich ist bereits im gültigen Flächennutzungsplan eine Eingrünung

vorgesehen.

Weitere Änderungsfestlegungen sind nicht vorgesehen.



Ü
I

01 tO
Ü

l
0

0
Ü

l
->

1
Ü

l
o

»
Ü

1
0

1

?> (D 3 (D 3 Q
.

(D 3
:

c -
l Q
T

n

^
1
'^

<^
!-'

' -'
^
w

^
T

S
, 

'<
 ̂

^
j

^
 '

V
:3

^
..

<
-"

^p
^'

A
-a

ä.
'"
..

^
-
^
 

-Ä
"^1

.
,^ .

fö
^ y

Q
. s i^ :^
a 1^ IF :s li

m s.' î 03 c
:

3 (D (D ss
.

(I>

^ (D 3 03 0
:

ZT 3

i .^

^ 1§ ^
' 

o?

l3 (D

E
P

 a
°3

 (
D- r i

N
i

M
-n

 
L

i<
Q

su
:

0 l 3 c: i 3 <Q W -0 03 3 ai
:

3 Q
.

CD 5 3

M
 

Q
.

K
 %

<Q
 

(D

Il Il Q
) 

r^
3

03
:

§
 i

i 
s

§
: 

i i! (D
 

(Q
^
 W

m
 
-ö

I
l s

(Q

$ c Q. (D ta il o
. 

u
n

  
Ö

l
ro

^
i^ i 

Ü1
l
i a

.
05

 m

^
2
0

s'
1
!

b
i 
^

<
?
S

I
1

1
l

^ 
^
 l

ä
i|

° 
il "-
S

- 
s"

i,
!

Q
:(

Q
<

 
o? il Ö
S

M
 ?

g
^

_
»
. 

Q
.

-^
 (

D

^
 s

B 01 °
^

^
3 ^
i li u

n
 

~n S
j

o
- 

<2
W

 
=3

ro 00 C
T

>
 0

N
5

 M
0
 
0

0 ;1 (D

&
1

(D
 

(D I c l

ä su s ?
5

^
1
^

jl
i

l|
ä IS
 l

p
 

su
 

r^

s 
11

S
ä

^
^
 s

(D
 

c
 

a
.

'S
. 

3 
(D

c3
' (

5
 

co
(D

 
_
.

^
 5

'
^
 Q

.'s
:&

1 il 1
1

(0
 

cn

§
 i

3
 3

^^
.

1<
3-

'
.

i 
^

(0
 

2
.

Il N
5 

Q
.

0
0

 
(D

0
 

a-
m

 s
ro 0

? l =1
,

(Q (D M
: 

9
-

U
S

 ^
u
»
 ^

G
O

 .

>
 ?

Ü
- 

W
:

(7
) 

n

M
 

(D
0
0
 i

03 c G)
l

Ö
D

 5
l:
 m I
l

3
 W !1 Il t0 
3

(D
 

(Q

<|
5-

"
^

i(§ <D
 (

Q (D
<s

-'l W
-

(?
>

a
»

ü
l

>
 a

.
5
' 

t?
W

 3^
 N

o
o

 
L

'
0
 

Q
.

0
5
 

CD i| il =1
, &

N
>

 
"
: 

-^
1

^i
'3

{=
 

CD
 

0?
:

§1
1

=
. 

°
- 

3
3

 
(D

 3

I
jl ff
ll

rt
. 

y
 

-ö

1 
I
I

|¥
|

?
i!

^
t

o
: 
rr

o
^'

l 
m

^ 
i 
i ü
i

co
 ro

cä
11

1
=3

M
0

(D ro

l l 3 CD 1 m 0:

Ü
1

W

N

Il (Q
 W

W
 
'0

.
CD Il =3

 
Q

.
w

 2 II. s
 3

0
5

 
Q

.
ro

 2
0 ^
? il ä
^

(Q
 <

S
!

^-
g § g

a (D B

<Q
 K

2 3
 m

-
m

: 
(D

us
 D

O

^
^

cn g'
1

2
^

G
D 

3-
s^

:
?
t

9
- 

=>
§
i

<
 Q

- §

^
i

^ co

^
i

^
^

-.
 

Q
):

(Q <D l i

Ü
1

M

0
-

ü)
eu

: l
°
i

s
.^

0
) 

CQ

.
1

 
^
- Q

.
<D

^
c
i 
iS

 
-n

g
^
i
l ls sl oo g M 0 s. 3

P
 0

1
^'

1^
5

s
 ^

c
 

^
:

It ir It J 
i

S
 2

.
-h

 
<D (Q

o
- 

^
ro

 .
3

ä
 

(Q

<
<

9
0
 

(D
i3

"»
l 
u

^
 > g-
^

9
- 

~^
 "

''
^?

^
ff
ll

?
 i
"

ll
ä

s
ii

§
<

i 
l

W
 
ä

i^
l 

l!
0
 

oT
 =

r
3
 

CD

s
 <

Q
I
I

0
. 

>T
T

<s
EU

Ü
l

3
 °

1<
D

(D
m 3 ^
 ^

u
 g

.
o
 3

U
 (

Q

g
& Q

(D
G)

^
^

^.
^
 

g
:

S
 I

S
2

; 
(? Q

.

Il

I
l

E
. 

(D
.

R
" 

3
'

(=
 

Q
.

-?
 ® Il I
l

l 
5-

I
t

l ̂
.

II .
^
- 

(Q

C
Q

 
0

'
<D

 
O?

3
 % Il 3
g (D s c =3 CQ W l l c M WS

-m
.
i§ CD

 
01

Il
M

?s Il Il u 3
 <

Q
"'
 

9
-

9.
 ro

^
^

oa (D -
v c
:

3 Q
.

c 3

0 (D 3 (D ^ Q
.

(D I c lü 0 .7 ^J -n Q)
:

0 3
- (D 3 3 c ^
f

N c 3 tQ ü
)

-0 01 3 EU
:

3 Q
.

(D c 3 (Q

§ 0 3
-

3 (0 <D 0
-

(D 1
-^ 7
;

<D *-
^ <D 3 -t
» <D a
.

2̂
^

=>
Ln

(/1 c
:


